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Titel:

Anforderungen an eine ordnungsgemäße Widerspruchsbelehrung iSv § 5a Abs. 2 S. 1 VVG 
aF - Alternativbelehrung

Normenketten:
VVG § 5a (idF vom 2.12.2004)
VAG § 10a Abs. 1 S. 1, Anl. Teil D Abschnitt I Nr. 1 lit. i) (idF vom 2.12.2004)

Leitsätze:
1. Eine Belehrung zu einem Vertragslösungsrecht, die den Versicherungsnehmer einer Rentenversicherung 
alternativ auf ein Rücktritts- bzw. Widerspruchsrecht gem. §§ 5a, 8 VVG aF verweist, je nachdem, ob die 
Verbraucherinformation mit den Versicherungsbedingungen bei Antragsstellung ausgehändigt wurde oder 
nicht, entspricht bei einem Vertragsschluss im sog. Policenmodell gem. § 5a VVG aF den inhaltlichen 
Anforderungen an eine Widerspruchsbelehrung. Der Umstand der Verwendung von Konditionalsätzen steht 
der Wirksamkeit nicht entgegen, wenn die Belehrungen zum Rücktrittsrecht und Widerspruchsrecht - wie 
hier - hinsichtlich der Frage, welches Recht vorliegt, darauf abstellt, ob bei Antragstellung bereits die 
Verbraucherinformation und Versicherungsbedingungen ausgehändigt wurden oder nicht. Ob eine solche 
Aushändigung erfolgte, ist für den Versicherungsnehmer  ohne weiteres festzustellen und überfordert 
diesen nicht; die Belehrung kann damit ihren Zweck erfüllen. (Rn. 24) (redaktioneller Leitsatz)
2. Die Nichtangabe der Zugehörigkeit des Versicherers zu einem Sicherungsfonds in der 
Verbraucherinformation gem. § 10a VAG aF kann von einem Versicherungsnehmer nur so verstanden 
werden, dass für die angebotene Versicherung keine Sicherungseinrichtung vorhanden ist. Soweit eine 
solche doch vorhanden sein sollte, ist dies für den Versicherungsnehmer günstiger als dargestellt. In einem 
solchen Fall ist auszuschließen, dass sich der Versicherungsnehmer durch eine Angabe vom 
Vertragsschluss hätte abhalten lassen und ein Berufen auf dieses Fehlen stellt sich als 
rechtsmissbräuchlich dar (Anschluss an BGH BeckRS 2021, 2498). (Rn. 26) (redaktioneller Leitsatz)

Schlagworte:
Rentenversicherung, Policenmodell, Widerspruch, Widerspruchsbelehrung, Verbraucherinformation, 
Sicherungsfonds

Rechtsmittelinstanzen:
OLG München, Hinweisbeschluss vom 04.04.2022 – 25 U 796/22
OLG München, Beschluss vom 17.05.2022 – 25 U 796/22
BGH, Urteil vom 10.07.2024 – IV ZR 196/22

 

Tenor

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages 
vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 39.483,26 € festgesetzt.

Gründe:

Hinsichtlich der Stufenklage, Klageanträge Ziffer 1. a und 2., ist auf den Zahlbetrag nach Vorstellung der 
Klägerseite abzustellen, § 44 GKG. Angesetzt werden dafür die nach Klägervorstellung gezahlten Beiträge 
mit 32.902,72 €, zu denen ein Zuschlag von 10 % für geschätzte Nutzungen abzüglich Risikokosten 
hinzukommt. Für die Zwischenfeststellungsklage (Klageantrag Ziffer 1. b) erfolgt ein Ansatz von 10 % des 
Betrages von 32.902,72 €.



Tatbestand

1
Mit Antrag vom 12.05.2006 und Versicherungsschein vom 30.05.2006 wurde zwischen den Parteien im 
Policenmodell eine Rentenversicherung mit einem anfänglichen monatlichen Beitrag von 85,00 € und einer 
Beitragszahlungsdauer von 31 Jahren geschlossen. Es wird auf den als Anlage K 1 vorgelegten 
Versicherungsschein nebst Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen Bezug genommen.

2
In den Verbraucherinformationen findet sich auf Seite 3 im unteren Seitenteil folgende Belehrung:

„Beim Abschluss des Versicherungsvertrags haben Sie ein Rücktritts- bzw. Widerspruchsrecht.

Rücktrittsrecht

Wenn Ihnen die Verbraucherinformation mit den Versicherungsbedingungen bei Antragsstellung 
ausgehändigt wurde, haben Sie ein Rücktrittsrecht gemäß den folgenden Bestimmungen: …

Widerspruchsrecht

Wenn Ihnen die Verbraucherinformation mit den Versicherungsbedingungen nicht bei Antragstellung 
ausgehändigt wurde, haben Sie ein Widerspruchsrecht gemäß den folgenden Bestimmungen:

Mit dem Versicherungsschein übersenden wir Ihnen die Verbraucherinformation mit den 
Versicherungsbedingungen. Sie können dem Zustandekommen des Versicherungsvertrags innerhalb von 
30 Tagen nach Erhalt dieser Unterlagen widersprechen. Sollten Sie diese Unterlagen nicht vollständig 
erhalten haben, endet die Frist 1 Jahr nach Zahlung des Erstbeitrags. Der Widerspruch muss in Textform 
erfolgen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung Ihres Widerspruchs.“

3
Mit Schreiben vom 15.12.2006 beantragte die Klägerin eine Beitragserhöhung und die Änderung zur 
dynamischen Erhöhung.

4
Sie widersprach der dynamischen Erhöhung mit Schreiben vom 04.04.2008, 11.04.2011, 19.04.2012 und 
14.04.2014.

5
Mit Schreiben vom 30.11.2011 stimmte die Klägerin einer Vertragsänderung, vorgeschlagen mit Schreiben 
der Beklagten vom 28.11.2011 zur Anpassung des Basisrentenvertrages zu.

6
Mit Schreiben vom 26.08.2013 beantragte die Klägerin eine Beitragsreduzierung von monatlich 439,23 € auf 
monatlich 200,00 €, weiche die Beklagte gewährte.

7
Mit Schreiben vom 24.09.2014 beantragte die Klägerin Beitragsfreistellung zum 01.10.2014, welche die 
Beklagte mit Schreiben vom 07.11.2014 gewährte.

8
Mit Antrag vom 18.05.2018 beantragte die Klägerin eine Fondsumschichtung, welche die Beklagte mit 
Schreiben vom 07.06.2018 bestätigte.

9
Mit Antrag vom 13.07.2019 beantragte die Klägerin eine weitere Fondsumschichtung, welche von der 
Beklagten mit Schreiben vom 03.09.2019 bestätigt wurde.

10
Mit Schreiben vom 12.05.2020 erklärte die Klägerin den Widerspruch gegen das Zustandekommen des 
Vertrages.

11



Die Klägerin trägt vor, die Belehrung über das Widerspruchsrecht sei drucktechnisch nicht ausreichend 
hervorgehoben. Sie sei nicht ausreichend verständlich, da darin Konditionalsätze verwendet würden. Die 
Verbraucherinformationen seien unvollständig. Es fehlten Angaben zu Überschussermittlung und 
Überschussbeteiligung, einer Sicherungseinrichtung, Steuerregelungen, der Beschwerdemöglichkeit bei der 
Aufsichtsbehörde, der Mindestbeitrag für prämienfreie Versicherung und die Angabe der Fonds.

12
Die Klägerin beantragt:

1.

a)  Die Beklagte wird (auf erster Stufe) verurteilt, der Klägerin Auskunft in geordneter Darstellung 
betreffend des bei ihr unter der Nummer … geführten Vertrages zu erteilen, die folgende Auskünfte 
bezogen auf den Zeitraum vom 01.06.2006 bis zum 12.05.2020 enthält:

 
b)  Es wird (auf erster Stufe) festgestellt, dass der bei der Beklagten unter der Nummer … geführte Vertrag 
in Folge des Widerspruchs der Klägerin zum 12.05.2020 nicht zustande gekommen ist und die Beklagte in 
Folge dessen zur Herausgabe der empfangenen Leistungen und der damit gezogenen Nutzungen nach 
bereicherungsrechtlichen Grundsätzen verpflichtet ist.

 
2. Die Beklagte wird (auf zweiter Stufe) verurteilt, an die Klägerin einen Betrag zzgl. Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p. a. seit dem 21.05.2020 zu bezahlen, wobei diese den Betrag 
erst nach erfolgten Auskünften gern. Antrag Ziffer 1. a. abschließend berechnen und beziffern können wird.

13
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

14
Sie trägt vor, die Belehrung und die Verbraucherinformationen seien ordnungsgemäß. Die Angabe einer 
Sicherungseinrichtung sei für den Beginn der Widerspruchsfrist nicht relevant. Das Widerspruchsrecht sei 
verwirkt.

15
Es wird Bezug genommen auf das Protokoll der Hauptverhandlung vom 25.11.2021 (Blatt 110 bis 114), 
sämtliche von den Parteien eingereichten Schriftsätze, sowie den übrigen Akteninhalt.

Entscheidungsgründe

16
Die hinsichtlich der Klageanträge Ziffern 1. a und 2. zulässige Klage ist nicht begründet.

17
Hinsichtlich der Ziffer 1. b des Klageantrages kann das Feststellungsinteresse, § 256 ZPO, dahinstehen, da 
der Antrag jedenfalls unbegründet ist (Zöller, ZPO, 30. Auflage § 256 Randnummer 7 a.E.).

18
Der zwischen den Parteien bestehende Versicherungsvertrag wurde durch den Widerspruch der Klägerin 
vom 12.05.2020 nicht unwirksam, da der Widerspruch verfristet war und der Vertrag damit einen 
Rechtsgrund für die Beitragszahlungen der Klägerin bildet.

I.

19
Die Widerspruchsfrist beträgt nach § 5 a Abs. 1 Satz 2 VVG a.F. (zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses im 
Jahre 2006 geltende Fassung) 30 Tage.

II.

20



Der Lauf der Frist beginnt mit Aushändigung des Versicherungsscheins, der Verbraucherinformation, der 
Versicherungsbedingungen und der Belehrung über das Widerspruchsrecht, § 5 a Abs. 2 VVG a. F.

21
Der Vertragsschluss erfolgte mit Zusendung des Versicherungsscheins vom 30.05.2006 (Anlage K 1), 
welcher mangels gegenteiligen Vortrages mit diesem Tag angesetzt wird.

22
Mit dem Versicherungsschein erhielt die Klägerin unstreitig auch die Versicherungsbedingungen und die 
Verbraucherinformationen.

III.

23
Die Widerspruchsbelehrung im Policenbegleitschreiben entsprach den an diese zu stellenden 
Anforderungen. Insbesondere ist sie drucktechnisch ausreichend hervorgehoben. Dies ist aus dem als 
Anlage B 16 vorgelegten farbigen Muster der Verbraucherinformationen zu ersehen. Bei dieser ist auf der 
ersten Seite die Überschrift Verbraucherinformation und ein kurzes Inhaltsverzeichnis, die zweite Seite ist 
fast vollständig leer, lediglich unten findet sich kleingedruckt ein Hinweis, dass diese 
Verbraucherinformationen gemäß § 10 a Abs. 1 VAG erteilt werden. Auf der dritten Seite findet sich im 
oberen Teil ein Anschreiben, während im unteren Teil blau unterlegt die Belehrung zum Widerspruchsrecht 
abgedruckt ist. Auf den Seiten 4 und 5 findet sich das ausführliche Inhaltsverzeichnis. Bei der 
Widerspruchsbelehrung handelt es sich um den einzigen farblich hinterlegten Teil in dem Geheft 
Verbraucherinformationen. Er findet sich ferner in dem Teil, welcher zwischen dem Deckblatt und dem 
ausführlichen Inhaltsverzeichnis ist. Auch bei einem flüchtigen Durchsehen der Unterlagen wird von einem 
Versicherungsnehmer regelmäßig dieser einleitende Teil angeschaut, wobei durch die farbliche 
Hinterlegung die Aufmerksamkeit des Versicherungsnehmers deutlich auf die Belehrung gelenkt wird.

24
Die Belehrung entspricht auch inhaltlich der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 2006 geltenden 
Gesetzeslage. Soweit die Klägerseite die Verwendung von Konditionalsätzen beanstandet, steht dies einer 
Wirksamkeit nicht entgegen. Die Belehrungen zum Rücktrittsrecht und Widerspruchsrecht stellen 
hinsichtlich dessen, welches Recht vorliegt, darauf ab, ob bei Antragstellung bereits die 
Verbraucherinformation und Versicherungsbedingungen ausgehändigt wurden, oder nicht. Ob eine solche 
Aushändigung erfolgte, ist für den Versicherungsnehmer jedoch ohne weiteres festzustellen und überfordert 
diesen nicht. Die Belehrung kann damit ihren Zweck erfüllen.

IV.

25
Die der Klägerin erteilten Verbraucherinformationen entsprechen den Anforderungen.

26
Zu den Rügen der Klägerseite ist im einzelnen zu sehen:

a)  Informationen zur Überschussbeteiligung und -ermittlung finden sich ausreichend in Abschnitt V. der 
Versicherungsbedingungen.

 
b)  Angaben zu Steuerregelungen finden sich ausreichend in Abschnitt VI. der Versicherungsbedingungen.

 
c)  Die Angabe der zuständigen Aufsichtsbehörde, sowie der Hinweis auf die Möglichkeit, dort 
Beschwerden einzureichen, findet sich in Ziffer I. 7 der Versicherungsbedingungen.

 
d)  Die Möglichkeit einer Beitragsfreistellung ist in Ziffer I. 4. 2 der Versicherungsbedingungen ausgeführt.

 
e)  Hinsichtlich der Angabe der Fonds ist die Klägerin dem Vortrag im Beklagtenschriftsatz vom 
26.10.2020 Seite 18 Ziffer ff. (Blatt 46), dass diese auf Seite 2 des Versicherungsscheins aufgeführt seien, 
nicht entgegen getreten. Zwar wurde im Versicherungsschein Anlage K 1 die Seite 2 nicht vorgelegt. 
Aufgründ des unstreitigen Vortrages steht jedoch fest, dass auf der Seite 2 die Fonds aufgeführt sind. 



Dafür spricht ferner, dass in den von Beklagtenseite vorgelegten Nachträgen zum Versicherungsschein 
auf der zweiten Seite jeweils unter dem Punkt „Fondsanlage“ die Bezeichnung der Fonds nebst deren 
Anteilen aufgeführt sind.

 
f)  Die Angabe einer Sicherungseinrichtung ist in der Verbraucherinformation zwar nicht vorhanden. 
Jedoch hindert dies den Beginn der Widerspruchsfrist nicht. Es handelt sich dabei zum einen nicht um 
eine Angabe, welche aus dem Vertragsinhalt selbst resultiert, da die Pflicht zur Angehörigkeit einer 
Sicherungseinrichtung durch das Gesetz bestimmt wird. Ferner ist es so, dass der tatsächliche Zustand 
allenfalls zu Gunsten des Versicherungsnehmers vom dargestellten Zustand abweichen kann. Die 
Nichtangabe einer Sicherungseinrichtung kann von einem Versicherungsnehmer nur so verstanden 
werden, dass für die angebotene Versicherung keine Sicherungseinrichtung vorhanden ist. Soweit eine 
solche doch vorhanden sein sollte, ist dies für den Versicherungsnehmer günstiger als dargestellt. In 
einem solchen Fall ist auszuschließen, dass sich der Versicherungsnehmer durch eine Angabe vom 
Vertragsschluss hätte abhalten lassen und ein Berufen auf dieses Fehlen stellt sich als 
rechtsmissbräuchlich dar (BGH, NJW-RR 2021, 486 – 487; OLG Köln, Urteil vom 29.04.2016, Az. I-20 U 
4/16, 20 U 4/16, in Juris).

 
g)  Die Widerspruchsfrist begann damit mit Zugang des Versicherungsscheins und der weiteren 
Unterlagen am 30.05.2006 und endete am 01.07.2006, § 193 BGB. Der im Jahr 2020 erklärte Widerspruch 
ist damit erheblich verfristet.

 
V.

27
Ergänzend ist zu sehen, dass ein Widerspruchsrecht der Klägerin auch verwirkt gewesen wäre.

28
Hierbei ist insbesondere der lange Zeitablauf von 14 Jahren nach dem Vertragsschluss zu sehen. Damit 
sind an das Umstandsmoment hinsichtlich der Verwirkung nur noch geringe Anforderungen zu stellen. Die 
mehrfache Änderung des Monatsbeitrags, der mehrfache Widerspruch gegen die dynamische Erhöhung der 
Beiträge, die Vertragsanpassung im Jahre 2011, die Beitragsreduzierung im Jahr 2013, die 
Beitragsfreistellung im Jahre 2014, sowie zwei Fondsumschichtungen in den Jahren 2018 und 2019 
genügen unter Berücksichtigung der Zeitdauer zwischen Vertragsschluss und Widerspruch jedenfalls zur 
Begründung des Umstandsmoments.

VI.

29
Ein Anspruch auf die begehrte Auskunft besteht ebenfalls nicht. Die Auskunft sollte nach klägerischem 
Vortrag der Vorbereitung einer Rückforderung nach einem wirksamen Widerspruch dienen. Wie ausgeführt 
ist der Widerspruch jedoch nicht wirksam. Ein Interesse für die begehrte Auskunft besteht damit nicht.

VII.

Kosten: § 91 ZPO.

VIII.

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 709 Sätze 1 und 2 ZPO


